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I. Erfassung und Bewertung 
von VOC-​Emissionen aus 
Bauprodukten

Die Kriterien des AgBB-​Bewertungssche-
mas dienen der einheitlichen Beurteilung 
freigesetzter flüchtiger organischer Ver-
bindungen (VOC) aus einem Bauprodukt 
auf Basis eines definierten Referenzrau-
mes unabhängig von der Bauproduktart. 
Ziel ist eine nachvollziehbare und objek-
tive Bauproduktenbewertung. Hierbei 
werden sowohl die Emissionen der Ein-
zelstoffe als auch die Summenemissionen 
der nachgewiesenen Stoffe berücksichtigt. 
Bei Einhaltung der Kriterien des AgBB-​
Bewertungsschemas gelten die Mindest-
anforderungen der Landesbauordnungen 
zur Abwehr von Gefahren für die Gesund-
heit der Gebäudenutzenden im Hinblick 
auf VOC-​Emissionen im Aufenthalts-
raum als erfüllt. 

1. Horizontale Prüfnorm für 
Prüfkammertests zur Ermittlung 
von VOC-​Emissionen 

Zur Feststellung der Emissionen aus Bau-
produkten sind normierte Untersuchun-
gen in Prüfkammern geeignet. Wichtige 
Einflussgrößen sind dabei einerseits Tem-
peratur, Luftwechselrate, relative Feuchte 
und Luftgeschwindigkeit in der Prüfkam-
mer und andererseits Menge oder Fläche 
des Materials in der Prüfkammer sowie 
die Prüfkörpervorbereitung. Die Prüf-
kammertests sind durch internationale 
Normen, in Deutschland umgesetzt durch 
DIN EN ISO 16000-9 bis -11 [1–3], stan-
dardisiert. Die Teile 9 und 10 beschreiben 
die Arbeitsweise bei Verwendung einer 
Prüfkammer. In Teil 11 werden die Pro-
benahme, die Lagerung der Proben und 
die Vorbereitung der Prüfstücke beschrie-
ben. In DIN EN 16516 [4] werden die 
Prüfbedingungen weiter präzisiert, um 
die Zuverlässigkeit und Vergleichspräzi-
sion der Prüfkammermessung zu erhö-
hen. Die produktbezogenen Vorgaben für 
die Prüfung sind in den entsprechenden 
Bauproduktnormen zu verankern. Prü-

fungen sind von nach DIN EN ISO/IEC 
17025 [5] akkreditierten Prüflaboren, die 
als sachverständige Prüfstelle für Emissi-
onsprüfungen nach DIN EN 16516 aner-
kannt sind, durchzuführen. 

Das Prüfkammer-Verfahren gemäß 
DIN EN 16516 ist für eine weite Span-
ne flüchtiger organischer Verbindungen 
(VOC), die schwerflüchtige (SVOC) und 
leichtflüchtige (VVOC) begrenzt ein-
schließt, anwendbar. 

2. Bauliche Rahmenbedingungen 
und Expositionsszenarien 

Raumnutzende sind VOC ausgesetzt, die 
aus Bauprodukten emittieren, d. h. freige-
setzt werden. In der Regel werden diese 
flüchtigen Stoffe über die Atmung (inha-
lativ) aufgenommen. Grundlage für die 
gesundheitliche Bewertung eines Bau-
produktes sind die dadurch bedingten 
Konzentrationen von VOC in der Innen-
raumluft. Für eine solche Bewertung sind 
die in den Prüfkammertests nach dem 
AgBB-​Bewertungsschema ermittelten 
flächenspezifischen Emissionsraten eines 
Bauproduktes allein nicht ausreichend. 
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Vielmehr müssen zusätzlich die unter Pra-
xisbedingungen zu erwartenden VOC-​
Raumluftkonzentrationen berücksichtigt 
werden. Das Bindeglied zwischen Baupro-
duktemission und Raumluftkonzentrati-
on bildet ein Expositionsszenario, das die 
Bauproduktemission, die Raumdimensio-
nierung, den Luftaustausch und die emit-
tierende Oberfläche des in den Raum ein-
gebrachten Bauproduktes berücksichtigt. 

Da der Großteil des Gebäudebestan-
des in Deutschland nach wie vor aus 
nicht energieeffizienten Altbauten be-
steht, müssen die AgBB-​Anforderungen 
eine möglichst große Bandbreite an Ge-
bäudearten und -nutzungen und unter-
schiedliche Luftwechselraten in den Ge-
bäuden berücksichtigen. Um sowohl die 
energetischen als auch die lufthygieni-
schen Eigenschaften des Gebäudebestan-
des hinreichend abzubilden, wird in DIN 
EN 16516 die Luftwechselrate im Refe-
renzraum auf 0,5/h festgelegt. Diese Luft-
wechselrate setzt – sofern keine Lüftungs-
anlage vorhanden ist – eine regelmäßige 
(mehrmals tägliche) Lüftungstätigkeit vo-
raus. 

Das AgBB-​Bewertungsschema bezieht 
sich auf den in DIN EN 16516 normierten 
Referenzraum, der eine Grundfläche von 
3 m × 4 m und eine Höhe von 2,5 m hat. 

Gleichung (1) beschreibt die durch 
ein Bauprodukt bedingte Raumluftkon-
zentration C in Abhängigkeit von der flä-
chenspezifischen Emissionsrate Efl [µg/
(m2 h)] des Bauproduktes, der Luftwech-
selrate n [h–1] im betrachteten Raum und 
dem Verhältnis von eingesetzter Baupro-
duktfläche F [m2] und Raumvolumen V 
[m3] im quasi-stationären Gleichgewicht. 
Luftwechselrate, Bauproduktfläche und 
Raumvolumen können zur flächenspezi-
fischen Lüftungsrate q [m3/(h m2)] zusam-
mengefasst werden. 

� (1)
Damit die Messergebnisse aus einer 

Prüfkammer auf den Referenzraum über-
tragbar sind, ist es erforderlich, eine Bela-
dung für die Prüfkammer festzulegen, die 
die vorgesehene Verwendung des Baupro-
duktes im Aufenthaltsraum berücksich-
tigt. Hierzu wird in DIN EN 16516 verein-

fachend angenommen, dass Prüfkammer, 
Referenzraum und späterer Realraum die 
gleichen klimatischen Bedingungen auf-
weisen (Temperatur 23 °C, relative Luft-
feuchtigkeit 50 %), und dass keine Wech-
selwirkungen mit anderen Bauprodukten 
auftreten. 

Für Standard-Verwendungen gelten 
folgende normative Beladungsfaktoren 
gemäß DIN EN 16516: 
55 1,0 m2/m3 für Wände; 
55 0,4 m2/m3 für Boden oder Decke; 
55 0,05 m2/m3 für kleine Oberflächen, 
z. B. eine Tür; 
55 0,007 m2/m3 für sehr kleine Oberflä-
chen, z. B. Dichtstoffe. 

Für andere, von diesen Standard-Verwen-
dungen abweichende Bauprodukte und 
Verwendungen ist eine möglichst reprä-
sentative Beladung zu berechnen und der 
nächstliegende Standard-Beladungsfak-
tor zu verwenden. Wenn die vorgesehe-
ne Verwendung die Möglichkeit bedingt, 
dass ein Bauprodukt an mehr als einer der 
oben angeführten Oberflächen eingesetzt 
wird, müssen die entsprechenden Flächen 
und Beladungsfaktoren aufsummiert wer-
den. Für solche Verwendungen ergeben 
sich folgende standardisierte Beladungs-
faktoren gemäß DIN EN 16516: 

55 0,8 m2/m3 für Boden und Decke; 
55 1,4 m2/m3 für Wände und Decke oder 
Wände und Boden; 
55 1,8 m2/m3 für Wände, Boden und De-
cke. 

Die Beladung muss im Prüfbericht aus-
gewiesen und für den Verwender als Be-
urteilungskriterium der Prüfergebnisse 
sichtbar dokumentiert werden. 

3. Bewertung 

Die gesundheitliche Bewertung eines Bau-
produktes erfolgt nach dem in . Abb. 1 
dargestellten Schema. 

Als Versuchsbeginn (t0) ist der Zeit-
punkt definiert, an dem das zu prüfen-
de Bauprodukt aus der Verpackung ent-
nommen und in die Prüfkammer gelegt 
wird. Das Bauprodukt verbleibt über die 
gesamte Prüfzeit in der Prüfkammer. Die 
Emissionen werden mindestens nach drei 
und 28 Tagen gemessen. Es können auch 
Kriterien für einen vorzeitigen Abbruch 
der Emissionsmessung definiert werden. 
Grundsätzlich gilt: Die Prüfung kann frü-
hestens am siebten Tag nach Beladung 
der Prüfkammer abgebrochen werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass die an die-
sem Tag ermittelten Werte unterhalb der 

Abb. 1 9 Schema 
zur gesundheitlichen 
Bewertung von 
VVOC-, VOC- und 
SVOC-​Emissionen aus 
Bauprodukten
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Hälfte der Anforderungen für die 28-Ta-
ge-Werte liegen und im Vergleich zur 
Messung am dritten Tag kein signifikan-
ter Konzentrationsanstieg einzelner Sub-
stanzen festzustellen ist. Die Erfüllung 
dieser Kriterien ist durch die Prüfstelle 
hinreichend darzulegen. 

Die Bestimmung der in der Dampf-
phase befindlichen organischen Verbin-
dungen in der Prüfkammerluft ist gemäß 
DIN EN 16516 durchzuführen. Die Quan-
tifizierung der identifizierten Substanzen 
mit NIK-​Werten (NIK = niedrigste in-
teressierende Konzentration, siehe Ab-
schnitt  I  4) und die der kanzerogenen 

Stoffe muss substanzspezifisch erfolgen. 
Die Quantifizierung der identifizierten 
Substanzen ohne NIK-​Werte und die der 
nicht-identifizierten („unbekannten“) 
Substanzen erfolgen jeweils gegen Toluol-
Äquivalente (siehe DIN EN 16516). Die 
analytische Methode zum Nachweis und 
zur Quantifizierung einiger ausgewiese-
ner flüchtiger organischer Verbindungen 
ist mittels der DIN EN 16516 nicht aus-
reichend präzise. Die Bestimmung dieser 
Substanzen ist entsprechend mit den, ge-
mäß Kapitel 4 Anmerkungen, beschrie-
benen analytischen Methoden durchzu-
führen. 

Im AgBB-​Bewertungsschema gelten 
folgende Definitionen: 
55 VVOC: alle Einzelstoffe im Retenti-
onsbereich unterhalb C6 
55 VOC: alle Einzelstoffe im Retentions-
bereich C6 bis C16 (zwischen n-Hexan 
bis einschließlich n-Hexadecan) 
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von flüchtigen organischen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten. Version Februar 
2026. Mitteilung des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) 
Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewer-
tung von Bauprodukten (AgBB) erarbeitet 
die Grundlagen für baurechtliche Regeln 
zum Schutz vor gesundheitlich bedenklichen 
Belastungen in Innenräumen, die bei Verwen-
dung von Bauprodukten ausgehen können. 
Der AgBB stellt dies in Form von einheitlichen 
und transparenten Bewertungskriterien 
und -maßstäben für Bauprodukte bereit. 
Dadurch werden einerseits die Forderungen 
aus den Landesbauordnungen und aus der 
europäischen Bauproduktenverordnung erfüllt 
und andererseits eine nachvollziehbare und 
objektive Produktbewertung ermöglicht. 
Als fachliches Bund-Länder-Gremium 
erarbeitet und veröffentlicht der Ausschuss die 

„Anforderungen an die Innenraumluftqualität 
in Gebäuden: Gesundheitliche Bewertung 
der Emissionen von flüchtigen organischen 
Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) aus 
Bauprodukten“ (kurz AgBB-​Bewertungssche-
ma). 
Seit 2004 ist das AgBB-​Bewertungsschema 
im Zulassungsverfahren des Deutschen 
Instituts für Bautechnik (DIBt) die Basis für die 
gesundheitliche Bewertung von Bauprodukt-
emissionen. Das AgBB-​Bewertungsschema ist 
wesentliche Grundlage der „Anforderungen 
an bauliche Anlagen bezüglich des Gesund-
heitsschutzes (ABG)“, die seit 2017 Teil der 
Musterverwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (MVV TB) sind. Diese ist die 

Grundlage für die im jeweiligen Landesrecht 
erlassenen Technischen Baubestimmungen. 
Diese amtliche Mitteilung beinhaltet das 
AgBB-​Bewertungsschema 2026 mit der 
Vorgehensweise der Bauproduktprüfung, den 
fachlichen Grundlagen sowie den stofflichen 
Bewertungen anhand der aktuellen NIK-​Liste 
(NIK: niedrigste interessierende Konzentra-
tion). 

Schlüsselwörter
Innenraumluftqualität · Bauprodukte · 
Emissionsbewertung · NIK-Werte · VOC · 
Gesundheitsschutz

Requirements for the indoor air quality in buildings: Health-related evaluation procedure for emissions 
of volatile organic compounds (VVOC, VOC and SVOC) from building products. Version February 2026

Abstract 
The Committee for Health-related Evaluation 
of Building Products (AgBB) creates the 
fundamentals for developing building regula-
tions for protection against indoor health 
risks that may arise when building products 
are used. The committee provides this in the 
form of uniform and transparent evaluation 
criteria and standards for building products. 
This fulfills, on the one hand, the requirements 
specified in the building regulations of the 
German Federal States and the European 
Construction Products Regulation and, on the 
other hand enables a comprehensible and 
objective product evaluation. 
As technical Federal-States-Committee, AgBB 

develops and publishes the “Requirements for 
the indoor air quality in buildings: Health-
related evaluation procedure for emissions of 
volatile organic compounds (VVOC, VOC and 
SVOC) from building products” (short AgBB 
evaluation scheme). 
Since 2004, the AgBB evaluation scheme 
has been the basis for the health-related 
assessment of building products emissions in 
the approval process of the German Institute 
for Building Technology (DIBt). The AgBB 
evaluation scheme is the essential basis of the 
“Health protection requirements for physical 
structures (ABG)”, that have been part of the 
Model Administrative Provisions—Technical 

Building Rules (MVV TB) since 2017. MVV TB is 
the basis for the technical building regulations 
enacted in the respective States’ law. 
This official communication contains the 
AgBB evaluation scheme 2026 with the 
procedure for the testing of building products, 
the technical principles, and the substance 
evaluations based on the current LCI (LCI: 
lowest concentration of interest) list. 

Keywords
Indoor air quality · Building products · 
Emission assessment · LCI values · VOC · Health 
protection
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55 TVOCspez
1: Summe aller gefundenen 

Einzelstoffe ≥ 5 µg/m3 im Retentions-
bereich C6 bis C16 
55 SVOC: alle Einzelstoffe im Retenti-
onsbereich größer C16 bis C22 
55 TSVOC: Summe aller gefundenen 
Einzelstoffe ohne NIK-​Wert ≥ 5 µg/
m3 im Retentionsbereich größer C16 
bis C22. 

Für die Ermittlung des Summenparame-
ters TVOCspez wird die in der DIN EN 
16516 unter Abschnitt 8.2.6.1 – Ziffer 2 
beschriebene Vorgehensweise verwendet: 

„die Summe aller identifizierten und 
mittels stoffspezifischer Kalibrierstan-
dards quantifizierten Zielverbindungen, 
zuzüglich aller identifizierten Nicht-Ziel-
verbindungen und aller nicht identifi-
zierten Verbindungen, quantifiziert unter 
Verwendung des TIC-​Responsefaktors für 
Toluol, die in einem bestimmten Bereich 
des Chromatogramms eluieren, nachdem 
sie für die in gleicher Weise ermittelten 
Blindwerte korrigiert wurden.“2 

Zur Identifizierung aller Einzelstoffe 
wird im AgBB-​Bewertungsschema eine 
einheitliche Nachweisgrenze von 1 µg/m3 
zugrunde gelegt, um das Emissionsspek-
trum zunächst qualitativ möglichst voll-
ständig zu erfassen. Es ist ein möglichst 
hoher Identifizierungsgrad anzustreben, 
um eine Einzelstoffbewertung zu ermög-
lichen. 

1  In den Anforderungen an bauliche Anlagen 
bezüglich des Gesundheitsschutzes (ABG) 
heißt es [6].:. „Summe der Konzentrationen 
identifizierter und nicht identifizierter flüchtiger 
organischer Verbindungen, berechnet durch 
Aufsummieren der Konzentrationen aller Sub-
stanzen (Zielverbindungen und Nicht-Zielver-
bindungen, identifizierte und nichtidentifizierte 
Verbindungen) in der Luft des Referenzraums; 
dabei handelt es sich um Substanzen, die zwi-
schen n-Hexan bis einschließlich n-Hexadecan, 
unter Verwendung einer festgelegten Trennsäu-
le eluieren, mit jeweils einer Konzentration ab 
5 µg/m3. Zielverbindungen sind substanzspezi-
fisch zu quantifizieren, während Nicht-Zielver-
bindungen, identifizierte und nichtidentifizierte 
Verbindungen über das Toluoläquivalent zu 
quantifizieren sind.“. 
2  Als Zielverbindungen sind die in der NIK-​
Werte-Liste in Abschnitt I 4 dieses Dokumentes 
aufgeführten Substanzen heranzuziehen. Als 
Nicht-Zielverbindungen sind die Stoffe ohne 
NIK-​Wert definiert. TIC: total ion current (Total
ionenstrom). 

Alle Einzelstoffe sind zu quantifizieren 
und ab einer Konzentration von 5 µg/m3 
sowohl in der Einzelstoffbewertung als 
auch bei den entsprechenden Summenbil-
dungen zu berücksichtigen. Ausnahmen 
gelten für kanzerogene Stoffe der EU-​Ka-
tegorie 1A und 1B nach dem geltenden 
GHS-​System [7]. 

3.1 Bewertungskriterien nach drei 
Tagen 
55 Kanzerogene Stoffe  
Bauprodukte sollen keine kanzero-
genen, mutagenen oder reproduk-
tionstoxischen Stoffe (CMR-​Stoffe) 
emittieren. Im Rahmen des Bewer-
tungsschemas wird eine Abgabe kan-
zerogener Stoffe gemäß EU-​Kate-
gorie 1A und 1B (Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 Anh. VI . Tab. 3.1) 
erstmalig nach drei Tagen untersucht. 
Stoffe mit mutagenen oder reproduk-
tionstoxischen Eigenschaften sowie 
Stoffe mit möglicher kanzerogener 
Wirkung gemäß EU-​Kategorie 2 (Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anh. VI 
. Tab. 3.1) werden im Rahmen des 
NIK-​Konzepts (siehe Abschnitt II 3) 
bewertet. Kanzerogene sind substanz-
spezifisch zu quantifizieren.  
Nach drei Tagen darf kein Kanzero-
gen der EU-​Kategorie 1A und 1B eine 
Konzentration von 0,01 mg/m3 über-
steigen.  
Ausgenommen von dieser Rege-
lung sind definierte, als kanzerogen 
(EU-Kat. 1A/1B) eingestufte Stoffe, 
für die hinsichtlich des empfindlichs-
ten Endpunktes ein Schwellenwert 
abgeleitet werden kann, bei dem kein 
krebserzeugendes Potential anzuneh-
men ist und für die auf dieser Basis 
ein NIK-​Wert abgeleitet ist. Diese 
Stoffe werden in gleicher Weise wie 
andere VOC mit NIK-​Werten behan-
delt (siehe Einzelstoffbewertung). 
55 TVOCspez3  

Ein Bauprodukt erfüllt die Kriteri-
en, wenn nach drei Tagen TVOCspez3 
10 mg/m3 nicht übersteigt. 

3.2 Bewertungskriterien nach 28 
Tagen 
55 Kanzerogene Stoffe  
In Hinblick auf das Langzeitverhal-
ten der Emissionen findet eine er-

neute Überprüfung der Abgabe von 
kanzerogenen Stoffen der EU-​Kate-
gorie 1A und 1B (Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 Anh. VI . Tab. 3.1) 
statt. Nach 28 Tagen darf kein Kanze-
rogen der EU-​Kategorie 1A und 1B 
eine Konzentration von 0,001 mg/m3 
übersteigen.  
Ausgenommen von dieser Rege-
lung sind definierte, als kanzerogen 
(EU-Kat. 1A/1B) eingestufte Stoffe, 
für die hinsichtlich des empfindlichs-
ten Endpunktes ein Schwellenwert 
abgeleitet werden kann, bei dem kein 
krebserzeugendes Potential anzuneh-
men ist und für die auf dieser Basis 
ein NIK-​Wert abgeleitet ist. Diese 
Stoffe werden in gleicher Weise wie 
andere VOC mit NIK-​Werten behan-
delt (siehe Einzelstoffbewertung). 
55 TVOCspez28  

Um das Langzeitverhalten der 
VOC-​Emissionen eines Bauproduk-
tes bewerten zu können, wird der 
TVOCspez-Wert nach 28 Tagen erneut 
bestimmt.  
Ein Bauprodukt erfüllt die Kriteri-
en, wenn ein TVOCspez28-Wert von 
≤ 1,0 mg/m3 festgestellt wird. 
55 Schwerflüchtige organische Verbin-
dungen (SVOC)  
Ein Bauprodukt erfüllt die Krite-
rien, wenn die Summe der SVOC 
(TSVOC) in der Kammerluft nach 
28 Tagen eine Konzentration von 
0,1 mg/m3 nicht überschreitet. Dies 
entspricht einem zusätzlichen Bei-
trag von 10 % der maximal zulässi-
gen TVOCspez28-Konzentration von 
1,0 mg/m3.  
In Einzelfällen sind für SVOC NIK-​
Werte abgeleitet. Die SVOC, für die 
NIK-​Werte festgelegt wurden, sind in 
die Berechnung des Gefahrenindex R 
(siehe Abschnitt II 2) einzubezie-
hen und unterliegen nicht mehr dem 
Summenwert SVOC von 0,1 mg/m3 
nach 28 Tagen. Die Summe aus 
TVOCspez28-Wert und der Summe der 
einzelnen SVOC mit NIK-​Wert darf 
nach 28 Tagen die Konzentration von 
1,0 mg/m3 nicht überschreiten. 
55 Leichtflüchtige organische Verbin-
dungen (VVOC)  
In Einzelfällen sind für VVOC NIK-​
Werte abgeleitet. Die VVOC, für die 
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NIK-​Werte festgelegt wurden, sind in 
die Berechnung des Gefahrenindex R 
einzubeziehen, werden aber nicht bei 
der Bildung des TVOCspez-Wertes be-
rücksichtigt. 
55 Einzelstoffbewertung  
Für die Einzelstoffbewertung wer-
den in der Analyse der Kammerluft 
zunächst alle Verbindungen, deren 
Konzentration 1 µg/m3 erreicht oder 
übersteigt, identifiziert und mit der 
Angabe ihrer CAS-Nr. ausgewiesen 
sowie nach folgender Zugehörigkeit 
quantifiziert: 

a.	 VVOC, VOC und SVOC mit NIK-
Wert  
Für eine Vielzahl von innenraumre-
levanten VOC sind in Abschnitt I 4 
als gesundheitsbezogene Hilfsgrö-
ßen NIK-​Werte gelistet. In Abschnitt 
II 3 sind weitere Details zur Ablei-
tung der NIK-​Werte dokumentiert. 
In Abschnitt I 4 gelistete Stoffe, deren 
Konzentration in der Prüfkammer 
≥ 5 µg/m3 beträgt, gehen in die Be-
wertung nach NIK ein. Ihre Quantifi-
zierung erfolgt substanzspezifisch. 

Zur Bewertung wird für jede Verbindung 
i das in Gleichung 2 definierte Verhältnis 
Ri gebildet. 

Ri = Ci/NIKi� (2) 
In dieser Gleichung entspricht Ci der 

Stoffkonzentration in der Kammerluft. Es 
wird angenommen, dass keine gesund-
heitliche nachteilige Wirkung beim Ge-
bäudenutzenden auftritt, wenn Ri den 
Wert  1 unterschreitet. Werden mehre-
re Verbindungen mit Konzentrationen 
≥ 5 µg/m3 festgestellt, wird eine Additivi-
tät der Wirkungen angenommen (siehe 
Abschnitt II). Um auch hier eine gesund-
heitliche Wirkung auszuschließen, darf 
der Gefahrenindex „R“, also die Summe 
aller Ri, den Wert 1 nicht überschreiten 
(siehe Gl. 3). 

R = Summe aller Ri = Summe aller 
Quotienten (Ci/NIKi) ≤ 1� (3) 
b.	 VOC ohne NIK-Wert  

VOC ohne NIK-​Wert ab einer ge-
messenen Konzentration von > 5 µg/
m3 dürfen in ihrer Summe 0,1 mg/m3 
nicht überschreiten. 

3.3. Sensorische Prüfung 
Auf freiwilliger Basis kann nach 28 

Tagen eine sensorische Prüfung auf das 
Kriterium einer empfundenen Intensi-
tät durchgeführt werden. Die empfunde-
ne Intensität ist durch ein trainiertes Pa-
nel (DIN ISO 16000-28, [8]) zu ermitteln. 
Die sensorische Prüfung gilt als bestan-
den, wenn eine Geruchsintensität in Höhe 
von 7 pi nicht überschritten wird. 

4. NIK-​Werte-Liste 

Redaktionsschluss Juli 2025 (. Tab. 1). 
Anmerkungen: 

I) 	 Hinweis zu aktuellen Listen von 
kanzerogenen Stoffen (EU-Katego-
rie 1):  
Die Listen von Stoffen, die gemäß 
EU-​Verordnung 1272/2008 [7] als 
Kanzerogene der Kategorie 1A und 
1B eingestuft sind und deren Be-
grenzung im AgBB-​Schema gefor-
dert wird finden sich hier:  
https://www.reach-​clp-​biozid-​help-
desk.de/DE/CLP/Rechtstexte/
Rechtstexte_node.html (auf Aktuali-
tät ist zu achten – Verfügbarkeit des 
Links 19.01.2026 letztmalig geprüft) 

II) 	 Analytik von Carbonylverbindun-
gen:  
Für folgende Carbonylverbindun-
gen ist in Übereinstimmung mit 
der DIN EN 16516 das in der DIN 
ISO 16000-3 [10] beschriebene Ver-
fahren zu verwenden: Formalde-
hyd (NIK 7-22), Acetaldehyd (NIK 
7-20), Propanal (NIK 7-21), Butanal 
(NIK 7-1), Aceton (NIK 8-10). 

III) 	Analytik von Stoffgruppen  
Die durch die unterschiedlichen 
NIK-​Werte notwendige Untertei-
lung der Stoffgruppe erfolgt beim 
Auftreten eines „Alkanbuckels“ im 
Gaschromatogramm bei der Re-
tentionszeit von n-Nonan, d. h. für 
aliphatische Kohlenwasserstoffe 
mit einer kleineren Retentionszeit 
als n-Nonan gilt der NIK-​Wert von 
14000 µg/m3 und für aliphatische 
Kohlenwasserstoffe mit der gleichen 
oder einer größeren Retentions-
zeit als n-Nonan gilt der NIK-​Wert 
6000 µg/m3.  
Die Retentionszeit von n-Nonan ist 
auch für die Zuordnung von Einzel-

peaks nicht genauer identifizierbarer 
gesättigter aliphatischer Kohlenwas-
serstoffe heranzuziehen.  
Die Quantifizierung der Stoffe aus 
den Stoffgruppen NIK 2-9, NIK 
2-10, NIK 4-18 und NIK 10-17 er-
folgt als Toluol-Äquivalent, also 
nach einer Kalibrierung mit Toluol. 

IV) 	Analytik von Essigsäure (NIK 9-1)  
Für die Bestimmung der Essigsäure 
ist ein in der VDI 4301 Blatt 7 be-
schriebenes Verfahren zu verwen-
den. 

V) 	 Übernahme von EU-LCI-Werten  
Derzeit können Unterschiede zwi-
schen einem übernommenen 
EU-LCI-Wert in der NIK-​Liste und 
dem aktuellen EU-LCI-Wert in der 
EU-LCI-Liste auftreten. Dies wird 
maßgeblich durch Zeitverzögerun-
gen bei der Veröffentlichung der be-
teiligten Gremien verursacht. Die 
Bewertungslisten sind jeweils in sich 
vollständig zu verwenden; sie dür-
fen nicht vermischt werden. Die Be-
gründungsdokumente für die über-
nommen EU-LCI-Werten werden 
unter https://ec.europa.eu/growth/
sectors/construction/eu-​lci/docu-
ments-​glossary_en veröffentlicht 
(Verfügbarkeit des Links 19.01.2026 
letztmalig geprüft). 

II. Begründung 

1. Einleitung 

Raumklimatische Bedingungen, vor al-
lem die Raum- und Oberflächentempe-
ratur, der Luftwechsel und die relative 
Luftfeuchte, wie auch sogenannte flüchti-
ge organische Verbindungen (VOC, engl. 
volatile organic compounds) in der Innen-
raumluft beeinflussen die Gesundheit und 
das Wohlbefinden des Menschen beim 
Aufenthalt in Gebäuden. VOC können 
aus einer Vielzahl von Quellen freigesetzt 
werden und liegen in der Regel als Mi-
schungen vor. Bauprodukte nehmen, da 
sie häufig großflächig in den Innenraum 
eingebracht werden, wesentlich Einfluss 
auf die Innenraumluft [11–16]. Zur Ge-
währleistung einer hinreichenden Innen-
raumluftqualität in Gebäuden während 
der Nutzung ist die gesundheitliche Beur-

https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/CLP/Rechtstexte/Rechtstexte_node.html
https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/CLP/Rechtstexte/Rechtstexte_node.html
https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/CLP/Rechtstexte/Rechtstexte_node.html
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eu-lci/documents-glossary_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eu-lci/documents-glossary_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eu-lci/documents-glossary_en
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Tab. 1  (Fortsetzung)

Substanz  CAS Nr.  NIK [µg/m3]  Bemerkungen 

1  Aromatische Kohlenwasserstoffe 

1-1  Toluol  108-88-3  2900  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-2  Ethylbenzol  100-41-4  850  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-3  Xylol, Gemisch aus den Isomeren o-, m- und p-Xylol  1330-20-7  500  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-4  p-Xylol  106-42-3  500  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-5  m-Xylol  108-38-3  500  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-6  o-Xylol  95-47-6  500  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-7*  –  1)Einstufung als Carc. 1B in der 18. ATP 
der CLP-​Verordnung 

1-8  n-Propylbenzol  103-65-1  950  Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Ethylbenzol 

1-9  1-Propenylbenzol 
(β-Methylstyrol) 

637-50-3  1200  Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Phenylpropen 

1-10  1,3,5-Trimethylbenzol  108-67-8  450  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-11  1,2,4-Trimethylbenzol  95-63-6  450  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-12  1,2,3-Trimethylbenzol  526-73-8  450  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-13  2-Ethyltoluol  611-14-3  550  Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Xylol 

1-14*  1-Isopropyl-2-methylbenzol 
(o-Cymol) 

527-84-4  2200  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-15*  1-Isopropyl-3-methylbenzol 
(m-Cymol) 

535-77-3  2200  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-16*  1-Isopropyl-4-methylbenzol 
(p-Cymol) 

99-87-6  2200  Übernahme EU-LCI-Wert 

1-17  1,2,4,5-Tetramethylbenzol  95-93-2 250 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Trimethylbenzol 

1-18 n-Butylbenzol 104-51-8 1100 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Ethylbenzol 

1-19 1,3-Diisopropylbenzol 99-62-7 750 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Xylol 

1-20 1,4-Diisopropylbenzol 100-18-5 750 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Xylol 

1-21 Phenyloctan und Isomere 2189-60-8 1100 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Ethylbenzol 

1-22 1-Phenyldecan und Isomere 104-72-3 1100 Read across von Ethylbenzol 

1-23 1-Phenylundecan und Isomere 6742-54-7 1100 Read across von Ethylbenzol 

1-24 4-Phenylcyclohexen (4-PCH) 4994-16-5 300 Read across von Styrol 

1-25 Styrol 100-42-5 250 Übernahme EU-LCI-Wert 

1-26 Phenylacetylen 536-74-3 200 Read across von Styrol 

1-27 2-Phenylpropen 
(α-Methylstyrol) 

98-83-9 1200 Übernahme EU-LCI-Wert 

1-28 Vinyltoluol (alle Isomeren: 
o-, m-, p-Methylstyrole) 

25013-15-4 1200 Übernahme EU-LCI-Wert 

1-29* – 1) 

1-30* Naphthalin 91-20-3 15 Übernahme EU-LCI-Wert 

1-31 Inden 95-13-6 450 Übernahme EU-LCI-Wert 

2 Aliphatische Kohlenwasserstoffe (n-, iso- und cyclo-) 

2-1* – 1) 

Tab. 1  NIK-Werte-Liste 2026
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Bekanntmachungen – Amtliche Mitteilungen   

Tab. 1  (Fortsetzung)

Substanz  CAS Nr.  NIK [µg/m3]  Bemerkungen 

2-2 n-Hexan 110-54-3 4300 Übernahme EU-LCI-Wert 

2-3 Cyclohexan 110-82-7 6000 Übernahme EU-LCI-Wert 

2-4 Methylcyclohexan 108-87-2 8100 Übernahme EU-LCI-Wert 

2-5 – 1) 

2-6 – 1) 

2-7 – 1) 

2-8 n-Heptan 142-82-5 15.000 Übernahme EU-LCI-Wert 

2-9 Andere gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe C6 
bis C8 

14.000 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Methylpentan 

2-10 Andere gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe C9 
bis C16 

6000 Übernahme EU-LCI-Wert 

2-11* Andere gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe C17 
bis C22 

1000 SVOC 
Einzelstoffbetrachtung 

2-12 1-Dodecen 112-41-4 75 0 Einzelstoffbetrachtung 

3 Terpene 

3-1* 3-Caren 498-15-7 2500 Übernahme EU-LCI-Wert 

3-2 α-Pinen 80-56-8 2500 Übernahme EU-LCI-Wert 

3-3* – 1) 

3-4 Limonen 138-86-3 5000 Übernahme EU-LCI-Wert 

3-5* – 1) 

4 Aliphatische mono Alkohole (n-, iso- und cyclo-) und Dialkohole 

4-1* – 1) 

4-2* – 1) 

4-3* – 1) 

4-4* Tert-Butanol (2-Methyl-2-propanol) 75-65-0 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-5 2-Methyl-1-propanol 78-83-1 11.000 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-6* 1-Butanol 71-36-3 11.000 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Methyl-1-propanol 

4-7* Pentanol (alle Isomere) 71-41-0 30899-
19-5 94624-12-1 
6032-29-7 584-02-1 
137-32-6 123-51-3 
598-75-4 
75-85-4 
75-84-3 

900 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-8 1-Hexanol 111-27-3 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-9 Cyclohexanol 108-93-0 2000 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-10* 2-Ethyl-1-hexanol 104-76-7 800 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-11 1-Octanol 111-87-5 1700 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-12 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on (Diacetonalkohol) 123-42-2 960 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-13* – 1) 

4-14* – 1) 

4-15 1,4-Cyclohexandimethanol 105-08-8 8300 Übernahme EU-LCI-Wert 

4-16* Andere C7-C13 gesättigte n-Alkohole 1)Neubewertung, siehe 4-18 

4-17* Andere C6-C13 gesättigte iso-Alkohole 1)Neubewertung, siehe 4-18 
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Tab. 1  (Fortsetzung)

Substanz  CAS Nr.  NIK [µg/m3]  Bemerkungen 

4-18* Andere C6-C13 gesättigte n- und iso-Alkohole 800 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Ethyl-1-hexanol, 
ausgenommen sind die cyclischen 
Verbindungen 

5 Aromatische Alkohole (Phenole) 

5-1 Phenol 108-95-2 70 Übernahme EU-LCI-Wert 

5-2* 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) 128-37-0 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

5-3* Benzylalkohol 100-51-6 450 Übernahme EU-LCI-Wert 

6 Glykole, Glykolether, Glykolester 

6-1 Propylenglykol 
(1,2-Dihydroxypropan) 

57-55-6 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-2 Ethylenglykol (Ethandiol) 107-21-1 3400 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-3 Ethylenglykolmonobutylether 111-76-2 1600 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-4 Diethylenglykol 111-46-6 5700 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Ethylenglykol 

6-5 Diethylenglykolmonobutylether 112-34-5 350 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-6 2-Phenoxyethanol 122-99-6 60 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-7 Ethylencarbonat 96-49-1 4800 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Ethylenglykol 

6-8 1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 7900 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-9 2,2,4-Trimethyl-1,3pentandiolmonoisobutyrat 25265-77-4 850 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-10 Glykolsäurebutylester (Hydroxyessigsäurebutylester) 7397-62-8 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-11 Butyldiglykolacetat (Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)acetat, 
BDGA) 

124-17-4 850 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-12* Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 4400 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-13 2-Methoxyethanol 109-86-4 100 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-14* 2-Ethoxyethanol 110-80-5 30 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-15 2-Propoxyethanol 2807-30-9 860 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-16 2-Methylethoxyethanol 109-59-1 220 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-17 2-Hexoxyethanol 112-25-4 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-18 1,2-Dimethoxyethan 110-71-4 100 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-19 1,2-Diethoxyethan 629-14-1 150 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-20 2-Methoxyethylacetat 110-49-6 150 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Methoxyethanol 

6-21* 2-Ethoxyethylacetat 111-15-9 50 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Ethoxyethanol 

6-22 2-Butoxyethylacetat 112-07-2 2200 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Ethylenglykolmonobu-
tylether 

6-23 2-(2-Hexoxyethoxy)-ethanol 112-59-4 400 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Diethylenglykolmono-
butylether 

6-24 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)-ethan 111-96-6 28 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-25 2-Methoxy-1-propanol 1589-47-5 19 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-26 2-Methoxy-1-propylacetat 70657-70-4 28 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-27 Propylenglykoldiacetat 623-84-7 1600 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Essigsäure 

6-28* Dipropylenglykol 110-98-5 25265-
71-8 

4000 Übernahme EU-LCI-Wert 
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Bekanntmachungen – Amtliche Mitteilungen   

Tab. 1  (Fortsetzung)

Substanz  CAS Nr.  NIK [µg/m3]  Bemerkungen 

6-29 Dipropylenglykolmonomethyletheracetat 88917-22-0 950 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Methoxy-1-methyl-
ethylacetat 

6-30 Dipropylenglykolmono-n-propylether 29911-27-1 200 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Dipropylenglykolmono-
n-butylether 

6-31 Dipropylenglykolmono-n-butylether 29911-28-2 35884-
42-5 

250 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-32 Dipropylenglykolmono-t-butylether 132739-31-2 (Ge-
misch) 

250 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-33 1,4-Butandiol 110-63-4 2000 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-34 Tripropylenglykol- monomethylether 20324-33-8 25498-
49-1 

1200 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-35 Triethylenglykoldimethylether 112-49-2 150 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-36* 1,2-Propylenglykoldimethylether 7778-85-0 500 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-37 2,2,4-Trimethylpentandiol-1,3-diisobutyrat 6846-50-0 1300 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-38 Ethyldiglykol 111-90-0 350 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-39 Dipropylenglykoldimethylether 63019-84-1 89399-
28-0 111109-77-4 

1300 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-40 Propylencarbonat 108-32-7 1800 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-41 Hexylenglykol 
(2-Methyl-2,4-pentandiol) 

107-41-5 3500 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-42 3-Methoxy-1-butanol 2517-43-3 1700 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-43 1,2-Propylenglykol-n-propylether 1569-01-3 
30136-13-1 

5200 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-44 1,2-Propylenglykol-n-butylether 5131-66-8 
29387-86-8 
15821-83-7 
63716-40-5 

650 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-45 Diethylenglykolphenylether 104-68-7 80 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Phenoxyethanol 

6-46 Neopentylglykol (2,2-Dimethylpropan-1,3-diol) 126-30-7 8700 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-47* Propylenglykolphenylether 770-35-4 2000 Einzelstoffbetrachtung 

7 Aldehyde 

7-1 Butanal 123-72-8 650 VVOC 
Übernahme EU-LCI-Wert 

7-2 Pentanal 110-62-3 800 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-3 Hexanal 66-25-1 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-4 Heptanal 111-71-7 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-5 2-Ethylhexanal 123-05-7 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-6 Octanal 124-13-0 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-7 Nonanal 124-19-6 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 

7-8 Decanal 112-31-2 900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Butanal 
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Tab. 1  (Fortsetzung)

Substanz  CAS Nr.  NIK [µg/m3]  Bemerkungen 

7-9* 2-Butenal (Crotonaldehyd, cis-trans-Gemisch) 4170-30-3 123-73-9 
15798-64-8 

5 Übernahme EU-LCI-Wert 

7-10* 2-Pentenal 1576-87-0 764-39-6 
31424-04-1 

7 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Butenal 

7-11* 2-Hexenal 16635-54-4 6728-
26-3 505-57-7 
1335-39-3 
73543-95-0 

7 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Butenal 

7-12* 2-Heptenal 2463-63-0 18829-
55-5 29381-66-6 
57266-86-1 

7 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Butenal 

7-13* 2-Octenal 2363-89-5 25447-
69-2 20664-46-4 
2548-87-0 

7 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Butenal 

7-14* 2-Nonenal 2463-53-8 30551-
15-6 18829-56-6 
60784-31-8 

7 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Butenal 

7-15* 2-Decenal 3913-71-1 2497-25-
8 3913-81-3 

7 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Butenal 

7-16* 2-Undecenal 2463-77-6 53448-
07-0 

7 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Butenal 

7-17 Furfural 98-01-1 10 Übernahme EU-LCI-Wert 

7-18 Glutaraldehyd 111-30-8 1** Übernahme EU-LCI-Wert 

7-19 Benzaldehyd 100-52-7 90 WEEL (AIHAa): 8800 µg/m3 

7-20 Acetaldehyd 75-07-0 300 VVOC 
Übernahme EU-LCI-Wert 

7-21 Propanal 123-38-6 650 VVOC 
Übernahme EU-LCI-Wert 

7-22 Formaldehyd 50-00-0 100 VVOC
Übernahme EU-LCI Wert
Formaldehydgrenzwerte gemäß Eintrag 
77 des Anhangs XVII der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) 
sind ab dem 6. August 2026 einzuhalten.

7-23 Propenal 107-02-8 14† VVOC 
Einzelstoffbetrachtung 

8 Ketone 

8-1 Ethylmethylketon 78-93-3 20.000 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-2 3-Methyl-2-butanon 563-80-4 7000 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-3 Methylisobutylketon 108-10-1 1000 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-4 Cyclopentanon 120-92-3 1200 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-5 Cyclohexanon 108-94-1 1400 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-6 2-Methylcyclopentanon 1120-72-5 1400 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Cyclopentanon 

8-7 2-Methylcyclohexanon 583-60-8 2300 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-8 Acetophenon 98-86-2 490 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-9 1-Hydroxyaceton 
(1-Hydroxy-2-propanon) 

116-09-6 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Propylenglykol 

8-10 Aceton 67-64-1 120.000 VVOC 
Übernahme EU-LCI-Wert 
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Bekanntmachungen – Amtliche Mitteilungen   

Tab. 1  (Fortsetzung)

Substanz  CAS Nr.  NIK [µg/m3]  Bemerkungen 

9 Säuren 

9-1 Essigsäure 64-19-7 1200‡ Übernahme EU-LCI-Wert 

9-2 Propionsäure 79-09-4 1500 Übernahme EU-LCI-Wert 

9-3 Isobuttersäure 79-31-2 1800 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Propionsäure 

9-4 Buttersäure 107-92-6 1800 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Propionsäure 

9-5 Pivalinsäure 75-98-9 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Propionsäure 

9-6 n-Valeriansäure 109-52-4 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Propionsäure 

9-7 n-Capronsäure 142-62-1 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Propionsäure 

9-8 n-Heptansäure 111-14-8 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Propionsäure 

9-9 n-Octansäure 124-07-2 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Propionsäure 

9-10 2-Ethylhexansäure 149-57-5 150 Übernahme EU-LCI-Wert 

9-11 Neodecansäure 26896-20-8 750 Einzelstoffbetrachtung 

10 Ester und Lactone 

10-1* – 1) 

10-2* – 1) 

10-3* – 1) 

10-4 Isopropylacetat 108-21-4 4200 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-5 Propylacetat 109-60-4 4200 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 650 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-7 n-Butylformiat 592-84-7 4900 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Methylformiat 

10-8 Methylmethacrylat 80-62-6 750 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-9* – 1) 

10-10 Isobutylacetat 110-19-0 4800 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-11* 1-Butylacetat 123-86-4 8500 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-12 2-Ethylhexylacetat 103-09-3 350 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von 2-Ethyl-1-hexanol 

10-13 Methylacrylat 96-33-3 180 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-14 Ethylacrylat 140-88-5 200 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-15* n-Butylacrylat 141-32-2 200 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-16* 2-Ethylhexylacrylat 103-11-7 250 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-17 Andere Acrylate 
(Acrylsäureester) 

110 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-18 Adipinsäuredimethylester 627-93-0 25 Einzelstoffbetrachtung 

10-19 Fumarsäuredibutylester 105-75-9 50 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-20 Bernsteinsäuredimethylester 106-65-0 20 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-21 Glutarsäuredimethylester 1119-40-0 25 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-22 Hexandioldiacrylat 13048-33-4 10 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-23 Maleinsäuredibutylester 105-76-0 50 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-24 Butyrolacton 96-48-0 2800 Übernahme EU-LCI-Wert 
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Substanz  CAS Nr.  NIK [µg/m3]  Bemerkungen 

10-25 Glutarsäurediisobutylester 71195-64-7 35 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Glutarsäuredimethyl-
ester 

10-26 Bernsteinsäurediisobutylester 925-06-4 35 Übernahme EU-LCI-Wert 
Read across von Bernsteinsäuredime-
thylester 

10-27 (5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methylacrylat 66492-51-1 80 Einzelstoffbetrachtung 

10-28* Butylmethacrylat 97-88-1 2200 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-29* 2-Ethylhexylmethacrylat 688-84-6 2100 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-30* 1,3-Bis(acetyloxy)propan-2-yl-acetat 102-76-1 5800 Einzelstoffbetrachtung 

11 Chlorierte Kohlenwasserstoffe 

Derzeit nicht belegt 

12 Andere 

12-1 1,4-Dioxan 123-91-1 400 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-2 Caprolactam 105-60-2 300 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-3 N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4 1800 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-4 Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) 556-67-2 1200 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-5 Methenamin, Hexamethylentetramin (Formaldehydab-
spalter) 

100-97-0 30 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-6 2-Butanonoxim 96-29-7 15 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-7 Tributylphosphat 126-73-8 300 SVOC 
Übernahme EU-LCI-Wert 

12-8 Triethylphosphat 78-40-0 80 Einzelstoffbetrachtung 

12-9 5-Chlor-2-methyl-4isothiazolin-3-on (CIT) 26172-55-4 1** Übernahme EU-LCI-Wert 

12-10* 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) 2682-20-4 1** Übernahme EU-LCI-Wert 

12-11 Triethylamin 121-44-8 60 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-12 Decamethylcyclopentasiloxan (D5) 541-02-6 1500 Read across von Octamethyl-cyclotet-
rasiloxan 

12-13 Dodecamethylcyclohexasiloxan (D6) 540-97-6 1200 Read across von Octamethyl-cyclotet-
rasiloxan 

12-14 Tetrahydrofuran 109-99-9 500 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-15* Dimethylformamid 68-12-2 50 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-16 Tetradecamethylcyclohepta-siloxan (D7) 107-50-6 1200 Read across von Octamethyl-cyclotet-
rasiloxan 

12-17 N-Ethyl-2-pyrrolidon 2687-91-4 400 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-18 N-Butyl-2-pyrrolidon 3470-98-2 500 Einzelstoffbewertung 
Read across von N-Ethyl-2-pyrrolidon 

12-19 5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol 5187-23-5 850 Einzelstoffbewertung 

* Neuaufnahme/Änderungen 2025 
** Erst ab einer gemessenen Emission von 5 µg/m3 findet eine Bewertung im Rahmen des NIK-​Werte-Konzepts statt 
† Bis auf Weiteres ist Propenal mit den im AgBB-​Bewertungsschema genannten analytischen Verfahren nicht quantifizierbar. Eine Bewertung im Rahmen des NIK-​Werte-
Konzepts findet nicht statt 
‡ Analytik von Essigsäure gemäß VDI 4301 Blatt 7 [9] 
VVOC leichtflüchtige organische Verbindungen (engl., very volatile organic compounds) 
SVOC schwerflüchtige organische Verbindungen (engl., semi volatile organic compounds) 
1) Um die Kompatibilität bei der Auswertung zu wahren, können vormals belegte laufende Nummern der NIK-​Liste bei Wegfall oder Umsortierung von Stoffen oder Stoff-
gruppen nicht mehr neu belegt werden 
a https://www.tera.org/OARS/. Zugegriffen: 5. Februar 2026. 

https://www.tera.org/OARS/
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teilung der Emissionen aus Bauprodukten 
daher unerlässlich. 

Der Einsatz von emissionsarmen 
Bauprodukten ist besonders in energie-
bedarfsarmen Gebäuden mit niedriger 
Luftwechselrate erforderlich, um Gesund-
heitsgefahren durch Bauproduktemissio-
nen zu vermeiden. 

1.1 Gesunde Innenraumluft als 
bauordnungsrechtliches Schutzziel 
Für die Verwendung von Bauprodukten 
gelten in Deutschland die Bestimmun-
gen der Landesbauordnungen. Danach 
sind bauliche Anlagen so zu errichten 
und instand zu halten, dass „insbeson-
dere Leben, Gesundheit und die natürli-
chen Lebensgrundlagen nicht gefährdet 
werden“ (§ 3 Musterbauordnung (MBO), 
[17]). Bauliche Anlagen müssen so errich-
tet sein, dass durch „chemische, physikali-
sche oder biologische Einflüsse Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen“ (§ 13 S. 1 MBO). Dies ist nur 
möglich, wenn die verwendeten Baupro-
dukte bestimmte Eigenschaften aufwei-
sen und entsprechenden Anforderungen 
genügen. 

Das Anforderungsniveau, mit dem 
eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlos-
sen wird, das Mindestschutzniveau, ergibt 
sich aus der Musterverwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen [6] bzw. 
den jeweiligen Verwaltungsvorschriften 
Technische Baubestimmungen der Län-
der. Unabhängig davon können andere 
Rechtsbereiche (z. B. Arbeitsschutz, Im-
missionsschutz, Abfallrecht) abweichen-
de Anforderungen stellen. 

Eine in Aufenthaltsräumen gesund-
heitlich unbedenkliche Innenraum-
luftqualität, die in der Regel der Au-
ßenluftqualität entspricht, ist durch die 
Begrenzung der Bauproduktenemissio-
nen sicherzustellen. Vor der Verwendung 
von Bauprodukten in Aufenthaltsräumen 
ist daher zu prüfen, ob die geltenden An-
forderungen bezüglich der Bauprodukte-
missionen erfüllt werden. 

Die Verordnung (EU) Nr. 2024/3110 
zur Festlegung harmonisierter Bedingun-
gen für die Vermarktung von Bauproduk-
ten (Bauproduktenverordnung, BauPVO 
[18]) legt in ihrem Anhang I Nr. 3 Grund-
anforderungen an Bauwerke, u. a. an Hy-
giene und Gesundheit, fest. Genannt wer-

den u. a. die Vermeidung und Begrenzung 
von Schadstoffen in Innenräumen, z. B. 
von VOC. Die in Anhang I aufgeführten 
Grundanforderungen an Bauwerke sind 
Grundlage für die Ausarbeitung von Nor-
mungsaufträgen (Art. 5 Abs. 2 BauPVO). 

Die Europäische Kommission hat, auf 
der Grundlage der BauPVO, bereits 2005 
einen Auftrag (Mandat) an CEN (Euro-
päisches Komitee für Normung) erteilt, 
horizontale Prüfmethoden für gefährli-
che Stoffe in Bauprodukten und für deren 
Emissionen aus Bauprodukten zu ent-
wickeln. Zu diesem Zweck hat CEN das 
technische Komitee CEN TC 351 gegrün-
det. Ergebnis der Normungsarbeit ist die 
horizontale Prüfnorm EN 16516: Baupro-
dukte – Bewertung der Freisetzung von 
gefährlichen Stoffen – Bestimmung von 
Emissionen in die Innenraumluft. 

Horizontale Prüfmethoden bilden die 
Grundlage für die technischen Spezifika-
tionen von Bauprodukten bei der Nor-
mung und bei der Europäischen Techni-
schen Bewertung nach der BauPVO. In 
den bauaufsichtlichen Nachweisverfah-
ren für die Bewertung der VOC-​Emissio-
nen aus Bauprodukten wird heute europa-
weit die horizontale Prüfnorm EN 16516 
verwendet. 

Nach der BauPVO werden harmoni-
sierte Regeln über die Angabe der Leis-
tung von Bauprodukten in Bezug auf 
ihre wesentlichen Merkmale aufgestellt 
(Art. 1 BauPVO). Die Leistung eines Bau-
produktes ist anhand von in der jeweili-
gen Produktnorm festgelegten „wesent-
lichen Merkmalen“ sowie Verfahren und 
Kriterien (Art. 6 BauPVO) vom Herstel-
ler in einer Leistungserklärung auszu-
weisen, wenn das Produkt in Verkehr ge-
bracht wird. Entsprechen die nach den 
harmonisierten Regeln deklarierten Pro-
duktleistungen den Anforderungen für 
diese Verwendung in dem betreffenden 
Mitgliedstaat, dürfen die Bauproduk-
te verwendet werden (§ 16c Abs. 2 MBO 
bzw. entsprechende Bestimmungen der 
Landesbauordnungen, Art.  17 Abs.  3 
BauPVO). 

Die EN 16798-1 [19] für die Energie-
effizienz von Gebäuden normiert schad-
stoffarme bzw. sehr schadstoffarme Ge-
bäude, wenn überwiegend emissionsarme 
oder sehr emissionsarme Bauprodukte 
Verwendung finden. Um eine akzeptab-

le Raumluftqualität bei Nutzungsbeginn 
sicherzustellen, empfiehlt die EN 16798-
1 Emissionsquellen zu ermitteln und legt 
als lufthygienische Anforderung für die 
Innenraumluftqualität die Überprüfung 
der Bauproduktemissionen u. a. nach EN 
16516 fest. Die EN 16798-1 ist nicht bau-
aufsichtlich eingeführt. 

1.2 Gesundheitlich unbedenkliche 
Innenraumluftqualität in baulichen 
Anlagen – Aufgaben des AgBB 
Der Ausschuss zur gesundheitlichen Be-
wertung von Bauprodukten (AgBB) ist 
von der Gesundheits- und der Bauminis-
terkonferenz beauftragt, die Grundlagen 
für eine einheitliche Bewertung von Bau-
produkten zum Schutz der Gebäudenut-
zenden vor gesundheitlichen Belastungen 
in Aufenthaltsräumen zu erarbeiten und 
aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes 
fortzuschreiben. Dadurch werden einer-
seits die Forderungen aus den Landes-
bauordnungen und der Bauprodukten-
verordnung erfüllt und andererseits eine 
nachvollziehbare und objektive Produkt-
bewertung ermöglicht. Mit der Zielstel-
lung einer gesundheitlich unbedenkli-
chen Innenraumluftqualität werden alle 
Bauproduktemissionen quellenunabhän-
gig nach denselben gesundheitlichen Kri-
terien beurteilt. 

Im AgBB sind neben den obersten 
Landesgesundheitsbehörden, das Um-
weltbundesamt (UBA) mit der Geschäfts-
stelle des AgBB, das Deutsche Institut für 
Bautechnik (DIBt), die Bauministerkon-
ferenz – die Konferenz der für Städte-
bau, Bau- und Wohnungswesen zustän-
digen Minister und Senatoren der Länder 
(ARGEBAU), die Bundesanstalt für Ma-
terialforschung und -prüfung (BAM) und 
das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) vertreten. 

Der Ausschuss hat erstmals im Jahr 
2000 das AgBB-​Bewertungsschema zur 
gesundheitlichen Bewertung von VOC-​
Emissionen aus Bauprodukten für die 
Verwendung in Aufenthaltsräumen von 
Gebäuden veröffentlicht3. Das AgBB-​Be-
wertungsschema umfasst VOC im Re-
tentionsbereich von C6 bis C16 (n-Hexan 
bis einschließlich n-Hexadekan), die als 
Einzelstoffe und als Summenparameter 
betrachtet werden sowie leichtflüchtige 
(VVOC, engl. very volatile organic com-
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pounds) und schwerflüchtige organische 
Verbindungen (SVOC, engl. semi-volati-
le organic compounds) im Retentionsbe-
reich unterhalb C6 bzw. größer C16 bis C22 
[20, 21]. 

Das AgBB-​Bewertungsschema wur-
de mit seiner Veröffentlichung und wäh-
rend seiner Einführungsphase von 2002 
bis 2004 intensiv mit Herstellern und der 
Fachöffentlichkeit diskutiert3. Das Ergeb-
nis wurde vom AgBB verabschiedet und 
vom Deutschen Institut für Bautechnik 
(DIBt) in den Zulassungsgrundsätzen zur 
gesundheitlichen Bewertung von Baupro-
dukten in Innenräumen umgesetzt. Seit 
2017 ist das AgBB-​Bewertungsschema 
Grundlage für die Bewertung von Bau-
produkten gemäß der „Anforderungen 
an bauliche Anlagen bezüglich des Ge-
sundheitsschutzes (ABG)“, Anhang 8 der 
Musterverwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen [6]. 

Die Kriterien des AgBB-​Bewertungs-
schemas dienen der Abwehr von Ge-
sundheitsgefahren für die Allgemein-
bevölkerung, einschließlich Kindern, 
Schwangeren und älteren Menschen, in 
Aufenthaltsräumen. Es wird dabei die 
Exposition über die gesamte Lebenszeit 
berücksichtigt. Allerdings können Grup-
pen mit einer besonderen individuel-
len Empfindlichkeit, wie Allergikerinnen 
und Allergiker sowie Personen mit Vor-
erkrankungen bei der Festlegung der Be-
wertungskriterien nicht berücksichtigt 
werden. 

Bei Einhaltung der Kriterien des 
AgBB-​Bewertungsschemas werden die 
Mindestanforderungen zur Abwehr von 
Gefahren für die Gesundheit der Gebäu-
denutzenden im Hinblick auf die Emissio-
nen flüchtiger organischer Verbindungen 
erfüllt. Darüber hinausgehende Leistun-
gen im Sinne der Vorsorge können Her-
steller mit freiwilligen Gütezeichen, wie 
z. B. dem Blauen Engel, deklarieren [22, 
23]. 

Der AgBB unterstützt aktiv die Bestre-
bungen zur Harmonisierung der gesund-

3  https://www.umweltbundesamt.de/themen/
gesundheit/kommissionen-​arbeitsgruppen/
ausschuss-​zur-​gesundheitlichen-​bewertung-​
von#​ausschuss-​zur-​gesundheitlichen-​bewer-
tung-​von-​bauprodukten-​agbb-. 

heitlichen Bewertung von Bauprodukte-
missionen in Europa [23–25]. 

2. Wissenschaftliche Grundlagen 
für die gesundheitliche Bewertung 
von VOC-​Emissionen aus 
Bauprodukten 

Die negativen Auswirkungen von Ver-
unreinigungen der Innenraumluft auf 
die menschliche Gesundheit wurden 
umfangreich untersucht und nachge-
wiesen (siehe u. a. [26–33]). Akute und/
oder Langzeitwirkungen von VOC kön-
nen von Geruchsempfindungen, Beläs-
tigungsreaktionen und lokalen Reizwir-
kungen auf die Schleimhäute von Augen, 
Nase und oberen Atemwege, Lungenfunk-
tionsbeeinträchtigungen, Effekten auf das 
Nervensystem bis hin zu systemischen 
Wirkungen reichen [34–38]. Gesundheit-
liche Auswirkungen von Stoffen umfas-
sen ebenso kanzerogene (krebserzeugen-
de), mutagene (erbgutschädigende) und 
reproduktionstoxische (fortpflanzungs- 
und/oder entwicklungsbeeinträchtigen-
de) Effekte sowie endokrin disruptive 
(Störungen des Hormonsystems und da-
durch bedingte Beeinträchtigungen, Schä-
digungen) Eigenschaften [39–43]. Hierzu 
können auch allergisierende oder aller-
gieverstärkende Eigenschaften von Stof-
fen zählen [44]. 

Bereits in den 1990er-Jahren haben 
sich nationale und internationale Gremi-
en, insbesondere die European Collabo-
rative Action (ECA) „Indoor Air Quality 
and its Impact on Man“, speziell mit den 
Fragen der Bewertung von VOC-​Emis-
sionen aus Bauprodukten beschäftigt. In 
der ECA waren Sachverständige aus den 
Ländern der Europäischen Union tätig. 
Koordiniert durch die gemeinsame For-
schungsstelle (‚Joint Research Centre‘) 
der Europäischen Union arbeitete sie in 
den Folgejahren das in Europa verfüg-
bare Fachwissen zu den verschiedensten 
innenraumrelevanten Themen auf und 
fasste dies in Berichten zusammen, die so 
konkrete Angaben enthalten, dass sie als 
„pränormativ“ bezeichnet werden kön-
nen. Besonders hervorzuheben ist der 
ECA Bericht Nr. 18 „Evaluation of VOC 
Emissions from Building Products“, in 
dem als Beispiel ein Bewertungsschema 

für Emissionen aus Fußbodenbelägen an-
gegeben ist [20]. 

Zur gesundheitlichen Bewertung von 
emittierten Stoffen aus Bauprodukten 
werden Konzentrationsniveaus ermit-
telt, oberhalb derer durch den Einzelstoff 
nachteilige Wirkungen auf die Gesundheit 
zu erwarten sind (NIK-​Werte; niedrigs-
te interessierende Konzentration für den 
Einzelstoff, engl. LCI – lowest concentra-
tion of interest; siehe Abschnitt II 3) [24]. 

Aus Bauprodukten emittieren jedoch 
in der Regel nicht nur Einzelstoffe, son-
dern Gemische verschiedenster Substan-
zen. Um eine Begrenzung von negativen 
gesundheitlichen Auswirkungen ausge-
hend von VOC-​Gemischen zu gewähr-
leisten, ist daher ein angemessen konser-
vatives Bewertungsverfahren erforderlich, 
das auch Wechselwirkungen zwischen 
verschiedenen Stoffen berücksichtigt. Da 
keine hinreichenden Daten über Wech-
selwirkungen vorliegen, wird als toxiko-
logische Konvention die Addition von 
Wirkungen angenommen. Studien haben 
gezeigt, dass das Additionsmodell die To-
xizität eines Gemisches, das aus mehreren 
Substanzen besteht, hinreichend vorher-
sagt [45–48]. Nationale und internationa-
le Komitees und Studien sprechen sich für 
das Additionsmodell als geeigneten An-
satz aus, um Wirkungen von Gemischen 
in regulatorischen Vorgaben angemessen 
zu berücksichtigen [49–53]. Die Bewer-
tung von Stoffgemischen an Arbeitsplät-
zen folgt ebenfalls einem additiven Ansatz 
[54]. Als praxistauglichen Ansatz verwen-
det der AgBB vor diesem Hintergrund das 
Additionsmodell der wissenschaftlichen 
Konvention folgend. 

Kombinatorische Effekte von Einzel-
stoffen mit NIK-​Werten in einem emittier-
ten Substanzgemisch eines Bauproduktes 
werden im AgBB-​Bewertungsschema mit 
dem Bewertungskriterium Gefahrenin-
dex R (R-Wert) beurteilt. Dieser basiert 
auf der Empfehlung des europäischen Ex-
pertengremiums im ECA-​Bericht Nr. 18 
und wurde mit dem ECA-​Bericht 29 er-
neut bestätigt [20, 24, 55, 56]. 

Da nur Einzelstoffe mit NIK-​Wert in 
den Gefahrenindex R einfließen, lässt sich 
mit diesem Kriterium die Beurteilung der 
Exposition der Gebäudenutzenden gegen-
über einem VOC-​Substanzgemisch nicht 
hinreichend darstellen. Um diese Lücke zu 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von#ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von-bauprodukten-agbb
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von#ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von-bauprodukten-agbb
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von#ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von-bauprodukten-agbb
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von#ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von-bauprodukten-agbb
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von#ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von-bauprodukten-agbb
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schließen, werden die Emissionen zusätz-
lich mit Hilfe des TVOC bewertet (vgl. [4, 
23, 47, 57–62]). 

Kontrollierte Expositionsversuche 
an Menschen mit definierten VOC-​Ge-
mischen und epidemiologische Quer-
schnittsstudien zu TVOC zeigten 
wiederholt konzentrationsabhängige ge-
sundheitliche Effekte (vgl. [21, 63]). Die 
Summierung der verschiedenen VOC 
in einem Gemisch in der Innenraumluft 
und die Festlegung einer Obergrenze der 
Gesamtkonzentration gegenüber einer 
langfristigen Exposition ist vor diesem 
Hintergrund eine bewährte und notwen-
dige Maßnahme zur Abwehr gesundheit-
licher Gefahren (siehe z. B. [20, 64–66]). 
Die ECA-​Berichte Nr. 18 und 19 der eu-
ropäischen Sachverständigengremien er-
läutern die Bedeutung des TVOC für ei-
nen hinreichenden Gesundheitsschutz 
in Aufenthaltsräumen. Entsprechend be-
schränkt der TVOC als ein Bewertungs-
kriterium des AgBB-​Konzepts die Gesam-
temission aus dem Bauprodukt auf eine 
gesundheitlich notwendige Obergrenze. 

Die Bedeutung des TVOC wird auch 
daran ersichtlich, dass sie seit den 1990er-
Jahren als Parameter in der internatio-
nalen Norm ISO 16000-6 und seit 2017 
in der horizontalen Prüfnorm EN 16516 
standardisiert ist. Die Begrenzung des 
TVOC an der Quelle auf Bauproduktebe-
ne hat sich als ein Anforderungskriterium 
in der europäischen Norm EN 16798-1 
sowie national und international in recht-
lichen Regelungen und freiwilligen Anfor-
derungen etabliert [67–70]. 

Die Anforderungen der beiden Kri-
terien TVOC und Gefahrenindex „R“ 
begrenzen die Entstehung von gesund-
heitsschädlichen Sekundäremissionen in 
Zusammenhang mit der Oxidationsfä-
higkeit der Innenraumluft [71, 72]. Denn 
emittierte Stoffe können im Innenraum 
mit anderen Substanzen chemische Re-
aktionen, die in der Raumluft, auf Par-
tikeln oder auf Oberflächen stattfinden, 
eingehen. Der TVOC kann bei bestimm-
ten Einzelstoffen mit hohen NIK-​Werten 
strenger limitierend sein als die Kombi-
nation einzelstoffbezogener Kriterien mit 
dem Gefahrenindex „R“. Diese Begren-
zung ist intendiert und dient dem Schutz 
der Gesundheit vor Kombinationswir-
kungen mit anderen Komponenten des 

Luftgemisches, die in den Gefahrenindex 
„R“ nicht eingehen. 

SVOC, z. B. Phthalate und bromierte 
Flammschutzmittel, emittieren aus Bau-
produkten aufgrund ihres niedrigeren 
Dampfdrucks oft über wesentlich längere 
Zeiträume als VOC [73, 74]. Nach Wesch-
ler [75] sind SVOC-​Emissionen aus Bau-
produkten über Jahre oder sogar über die 
gesamte Lebensdauer des Produkts nach-
weisbar. Da viele SVOC als neurotoxisch, 
kanzerogen, mutagen, reproduktionsto-
xisch oder als endokrin wirksam bewer-
tet sind (siehe z. B. [56, 76, 77]), ist es not-
wendig, SVOC-​Emissionen in der Summe 
zu begrenzen. 

Aus Gründen des Gesundheitsschut-
zes sind auch Stoffe zu betrachten, die sich 
analytisch (DIN EN 16516) nicht identifi-
zieren lassen, oder solche, die zwar iden-
tifizierbar sind, aber keinen NIK-​Wert be-
sitzen (toxikologisch nicht bewertet oder 
nicht bewertbar). Da die Verwendung 
solcher Stoffe in der Praxis das ansonsten 
geforderte gesundheitliche Schutzniveau 
verhindert, ist eine eigenständige Men-
genbegrenzung von Stoffemissionen für 
VOC ohne NIK-​Wert unabdingbar. 

Der Einsatz von Stoffen mit dem Ziel 
einer Maskierung störender Materiale-
missionen aus Bauprodukten, wird auf-
grund zusätzlicher VOC-​Belastungen der 
Gebäudenutzenden als kritisch bewertet 
und durch den AgBB abgelehnt. 

3. Ableitung von NIK-​Werten 

3.1 Grundsätze 
NIK-​Werte (niedrigste interessieren-
de Konzentration für den Einzelstoff, 
engl. LCI – lowest concentration of in-
terest) dienen der toxikologischen Be-
wertung von Bauproduktemissionen. Sie 
geben das Konzentrationsniveau an, ober-
halb dessen für den Einzelstoff nachteili-
ge Wirkungen auf die Gesundheit zu er-
warten sind [24]. NIK-​Werte werden in 
der Einheit µg/m3 angegeben. Sie werden 
für die gesundheitsbezogene Beurteilung 
von Bauproduktemissionen abgeleitet und 
sind in diesem Sinne anzuwenden. 

Im Hinblick auf das von Bauprodukten 
in Aufenthaltsräumen erzeugte Stoffge-
misch stellen NIK-​Werte auf Grund ihrer 
Herleitung und Anwendung eine notwen-
dige Kenngröße zur Abwehr von Gesund-

heitsgefahren ausgehend von Einzelstof-
fen dar. NIK-​Werte dienen der Ermittlung 
des Gefahrenindex R (siehe Abschnitt  I 
3.2) und werden nicht alleinstehend als 
Bewertungsparameter verwendet. 

3.2 Ableitungsvorgehen 
Für die stoffliche Beurteilung und Ab-
leitung von NIK-​Werten existiert eine 
Arbeitsgruppe im AgBB (NIK-​Arbeits-
gruppe), zusammengesetzt aus Expertin-
nen und Experten unter Beteiligung von 
Fachleuten der herstellenden Industrie. 
Zwischen den Jahren 2000 und 2010 ori-
entierte sich die Ableitung der NIK-​Wer-
te in Anlehnung an den ECA-​Bericht 18 
vor allem an gesundheitsbasierten Stoff-
beurteilungen für den Arbeitsplatz. Aller-
dings liegen an Arbeitsplätzen bei einem 
betriebsbedingten Umgang mit Gefahr-
stoffen (gefahrstoffrechtlichen Regelun-
gen unterliegend) im Allgemeinen sehr 
viel höhere Stoffkonzentrationen vor als in 
öffentlichen und privat genutzten Aufent-
haltsräumen. Zudem werden am Arbeits-
platz im Verhältnis kürzere Expositions-
zeiten zu Grunde gelegt. Daher werden 
vulnerable Bevölkerungsgruppen sowie 
die fehlende messtechnische und arbeits-
medizinische Überwachung der Gebäu-
denutzenden bei der NIK-​Wert-Ableitung 
mit entsprechenden Faktoren berücksich-
tigt [20]. 

Seit dem Jahr 2011 werden 
EU-LCI-Werte (europäische NIK-​Werte) 
von einer Expertinnen- und Experten-
gruppe der Europäischen Kommission 
mit Sachverständigen aus den Mitglied-
staaten erarbeitet und veröffentlicht [24, 
25]. 

Das Ableitungsprozedere von 
EU-LCI-Werten erfolgt in drei Schrit-
ten: 1. Zusammenstellung vorhande-
ner toxikologischer Daten; 2. Bewertung 
der Datenqualität; 3. Ableitung eines 
EU-LCI-Werts basierend auf einem stan-
dardisierten Datenblatt (Factsheet). Die 
Auswahl der Referenzstudie (Schlüssel-
studie), die als Basis für die Ableitung des 
EU-LCI-Werts dient, wird begründet und 
die angewendeten Extrapolationsfaktoren 
in Anlehnung an die Leitlinien der Euro-
päischen Chemikalienagentur (ECHA) 
dokumentiert [78]. Das Ableitungspro-
zedere enthält Rundungsregeln und An-
leitungen zur Anwendung von Analogie-
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schlüssen (Read across) bei Stoffen mit 
unzureichender Datenlage. 

Zur Unterstützung der Harmonisie-
rung der gesundheitlichen Bewertung 
von Bauproduktemissionen in Europa 
werden die publizierten EU-LCI-Werte in 
der Regel bei Aktualisierungen der NIK-​
Liste übernommen. Auf der NIK-​Liste 
sind nur noch wenige Stoffe verblieben, 
die Beurteilungswerte für den Arbeits-
platz als Ableitungsbasis haben. Auch sie 
werden in Kürze durch aktuell abgeleitete 
EU-LCI-Werte ersetzt. 

Für neu zu bewertende Stoffe, für die 
es noch keine EU-LCI-Werte gibt, werden 
NIK-​Werte analog zu EU-LCI-Werten 
abgeleitet. Diese werden in der NIK-​Lis-
te als „Einzelstoffbetrachtung“ kenntlich 
gemacht. 

Ist die Datengrundlage für die Ablei-
tung eines NIK-​Wertes unzureichend, 
wird geprüft, ob eine Einzelstoffbetrach-
tung auf der Basis einer Zuordnung zu ei-
ner Stoffklasse mit ähnlicher chemischer 
Struktur und vergleichbarer toxikologi-
scher Einschätzung durchgeführt werden 
kann. Dieses „Read across“-Verfahren 
entspricht der Vorgehensweise nach dem 
ECA-​Report 29 [24]. 

Substanzen, die nicht bewertbar sind, 
bleiben im Rahmen des AgBB-​Bewer-
tungsschemas der Summenbegrenzung 
unterworfen und als Bewertungskriteri-
um mit dem Parameter „VOC ohne Be-
wertungsmaßstäbe nach NIK“ (siehe auch 
Abschnitt  I 3.2 und in .  Abb.  1 „VOC 
ohne NIK“) berücksichtigt. 

Hersteller können die Ableitung eines 
NIK-​Wertes beim AgBB unter Vorlage 
geeigneter Daten beantragen. Das Glei-
che gilt für begründete Anträge auf Än-
derung bestehender NIK-​Werte, soweit 
diese nicht EU-LCI-Werte darstellen. Ein 
Antragsformular4 kann von der Inter-
netseite des Umweltbundesamtes herun-
tergeladen werden. Eine entsprechende 
Vorgehensweise auf EU-​Ebene ist wün-
schenswert, ist aber bislang nicht etabliert. 

3.3 Veröffentlichung 
Die NIK-​Liste wird regelmäßig in aktua-
lisierter Fassung veröffentlicht und ist zu-
sammen mit kurzen Hinweisen zu ihrer 

4  https://www.umweltbundesamt.de/doku-
ment/nik-​antrag. 

Ableitung in Abschnitt  I 4 abgedruckt. 
Des Weiteren wird auf der Internetseite 
des Umweltbundesamtes eine NIK-​Be-
arbeitungsliste5 mit den aktuell diskutier-
ten und bereits beschlossenen Änderun-
gen vor der nächsten Aktualisierung zur 
Kenntnis gegeben. Die EU-LCI-Liste samt 
Grundlagendokumenten und eine Liste 
der EU-LCI-Arbeitsgruppenmitglieder ist 
auf der Webseite der Europäischen Kom-
mission6 einsehbar. 

4. Freiwillige sensorische 
Bewertung 

Bauproduktemissionen gehen häufig mit 
Geruchswahrnehmungen einher, die zu 
Belästigungen und gesundheitlichen Be-
einträchtigungen der Raumnutzenden 
führen können. Die sensorische Prüfung 
ist daher ein wichtiges Element bei der Be-
wertung von Bauproduktemissionen. 

Als ein Ergebnis zweier Forschungs-
vorhaben zu Geruchsemissionsmessun-
gen von Bauprodukten in Prüfkammern 
[79, 80] steht eine national standardisierte 
[81] und eine international [8] genormte 
Methodik zur Verfügung. 

Mit den bisherigen Erkenntnissen zur 
Geruchsprüfung im Prüfkammerverfah-
ren nach der DIN ISO  16000-28 lassen 
sich Geruchsemissionen auf der Basis der 
empfundenen Intensität aus Bauproduk-
ten im Rahmen des AgBB-​Bewertungs-
schemas erfassen und beurteilen. 

Zur Prüfmethodik wurden in einer Pi-
lotphase von 2012 bis 2015 umfangreiche 
Erfahrungen für unterschiedliche Baupro-
dukte gesammelt. Die Pilotphase hatte das 
Ziel, in Zusammenarbeit mit interessier-
ten Kreisen von Industrieverbänden, Her-
stellern und Messinstituten unterschiedli-
che Bauprodukte zu untersuchen und die 
Anwendbarkeit der vorgeschlagenen Me-
thodik zu erproben sowie zwei Ringver-
suche durchzuführen. Untersuchungen 
des Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Insti-
tuts (WKI in Braunschweig) zeigten, dass 
die DIN ISO 16000-28 (Fassung Dezem-
ber 2012 zurückgezogen) das Messver-
fahren nicht hinreichend beschreibt [82]. 

5  https://www.umweltbundesamt.de/doku-
ment/nik-​bearbeitungsliste. 
6  https://ec.europa.eu/growth/sectors/const-
ruction/eu-​lci_en. 

Die BAM hat während der Pilotphase 
zwei Ringversuche angeboten, die zusätz-
lich zur DIN ISO 16000-28 auch die VDI 
4302 Blatt 1 und beim zweiten Ringver-
such eine Standardarbeitsanweisung bein-
halteten [83, 84]. Am ersten Ringversuch 
nahmen acht Messinstitute und am zwei-
ten Ringversuch elf Institute teil. 

Die Erkenntnisse aus der Pilotphase er-
laubten es, die DIN ISO 16000-28 durch 
zusätzliche Messanforderungen zu präzi-
sieren und zu überarbeiten. Das Messver-
fahren ist unter Berücksichtigung dieser 
zusätzlichen Messanforderungen für die 
Bestimmung der empfundenen Inten-
sität geeignet (Fassung DIN ISO 16000-
28:2021-11). 

Geruchsbelästigungen stellen aus Sicht 
des AgBB einen nicht hinnehmbaren Zu-
stand für die Nutzenden von Aufenthalts-
räumen dar. Um eine unzumutbare Stär-
ke der Geruchsbelästigung zu erkennen, 
wird ein Beurteilungsmaßstab benötigt. 
Auf Basis einer Befragung [80] leitet der 
AgBB aus gesundheitlich-hygienischer 
Sicht einen vorläufigen Maßstab für die 
Geruchsintensität in pi (pi: engl. percei-
ved intensity/empfundene Intensität) ab, 
mit der eine unzumutbare Geruchsbe-
lästigung durch ein Bauprodukt ermittelt 
werden kann. 

Geruchsarme Bauprodukte sind eine 
Voraussetzung für geruchsarme Innen-
räume [85] und damit ausschlaggebend 
für das Wohlbefinden, die Leistungsfähig-
keit und langfristig für die Gesundheit des 
Menschen beim Aufenthalt in Gebäuden. 

Daher empfiehlt der AgBB die geruch-
liche Prüfung von Bauprodukten auf frei-
williger Basis. Des Weiteren unterstützt 
der AgBB, die Auswirkungen geruchsin-
tensiver Bauprodukte auf die Geruchsbe-
lastung von Aufenthaltsräumen weiter zu 
untersuchen. 

5. Fazit 

Die schädigende Wirkung von VOC auf 
die Gesundheit ist wissenschaftlich nach-
gewiesen und in der Fachliteratur doku-
mentiert. Bauprodukte emittieren in der 
Art, der Zusammensetzung und der Höhe 
unterschiedlich(e) VOC. Die Kriterien des 
AgBB-​Bewertungsschemas dienen der 
Abwehr von Gesundheitsgefahren für die 
Allgemeinbevölkerung in Aufenthaltsräu-

https://www.umweltbundesamt.de/dokument/nik-antrag
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/nik-antrag
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/nik-bearbeitungsliste
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/nik-bearbeitungsliste
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eu-lci_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eu-lci_en
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men. Diese Kriterien sind normiert und 
als allgemein anerkannte Regeln der Tech-
nik anwendbar. Alle Bauprodukte werden 
quellenunabhängig nach denselben ge-
sundheitlichen Kriterien beurteilt. 

VOC wirken stets als Mischung und in 
der Summe mehrerer gleichzeitig auftre-
tender Stoffe auf die Gebäudenutzenden. 
Im AgBB-​Bewertungsschema wird neben 
der Einzelstoffbetrachtung das Zusam-
menwirken schädlicher VOC über den 
Gefahrenindex R und die Summation der 
Einzelemissionen (TVOC, TSVOC, VOC 
ohne NIK) aus dem Bauprodukt als Ge-
samtexposition berücksichtigt. Da die 
Annahme einer additiven Wirkung (Ge-
fahrenindex  R) das Wirkpotential von 
Stoffgemischen unterschätzt, stellen die 
im AgBB definierten Kriterien ein ge-
sundheitliches Mindestschutzniveau dar. 
Dieses Schutzniveau ist in der Regel nicht 
hinreichend für Vorerkrankte sowie Men-
schen mit einer spezifischen Überemp-
findlichkeit gegenüber bestimmten all-
ergieauslösenden Stoffen als vulnerable 
Gruppen. 

Ein Bauprodukt, welches die im AgBB-​
Bewertungsschema geforderten Kriterien 
erfüllt, ist gesundheitlich unbedenklich 
und für die Verwendung in Aufenthalts-
räumen geeignet. Dies ist eine notwendige 
Voraussetzung, damit eine der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entspre-
chende akzeptable Innenraumluftqualität 
erreicht werden kann. 

Dafür sind Leistungsüberprüfungen 
für Bauprodukte zu der Grundanforde-
rung Gesundheitsschutz eine unabdingba-
re Voraussetzung, um das Mindestschutz-
niveau nach dem Bauprodukteinbau in 
Gebäuden langfristig sicherzustellen. 
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